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Gründung: 2. November 2004

Schutz-
gemeinschaft:

Die Schutzgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von 
alteingesessenen Familienunternehmen, die schon über 
mehrere Generationen hinweg nach traditionell 
überlieferten Rezepturen Zuckerrübensirup sowie Apfel- 
und Birnenkraut herstellen.

Ziele: • Herbeiführung des kennzeichenrechtlichen Schutzes 
der auf die Region bezogenen Herkunftsangaben 

• Festlegung der Zubereitungsart

• Eindeutige Benennung der Region, in der sich die 
Produktionsorte und die Anbaugebiete der 
Rohprodukte befinden

• Verteidigung der geschützten Bezeichnungen der von 
den Mitgliedsbetrieben hergestellten Produkte gegen 
missbräuchliche Verwendung

• Sicherung und Förderung der Qualität des 
Zuckerrübensirups und des Apfelkrautes 

• überregionale Absatzförderung

• Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Produkte 
und ihrer Verwendungsmöglichkeiten

• Vernetzung mit anderen Angeboten regionaler 
Produkte

• nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes in 
der Region und Schaffung neuer bzw. Sicherung 
vorhandener Arbeitsplätze

Produkt-
eigenschaften:

• natürliche, qualitativ gute und handwerklich 
hergestellte Lebensmittel

• unvergleichlich großer Fruchtmengeneinsatz

• gesunde, sehr reine und vielseitige Naturprodukte 

• kein Zusatz von Konservierungsmitteln

Schutzgemeinschaft Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Apfelkraut – nicht eingetragener Verein.

Der Verein wird vertreten durch die beiden Vorstände Andreas Heinz und Bernd Spelten gemeinsam.

Wormersdorfer Straße 22-26  •  53340 Meckenheim 

Telefon: 02225 9190-0  •  Telefax: 02225 15016  •  E-Mail: info@sg-zuckerruebensirup-apfelkraut.de


